
Amt Schönberger Land
Vorlage-Nr: VO/2/0327/2018      -   Fachbereich II
Status: öffentlich
Sachbearbeiter: K.Nüsch
Datum: 08.05.2018
Telefon: 038828/330-1214

Beschlussvorlage
Stadt Dassow

E-Mail: k.nuesch@schoenberger-land.de

5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die 
Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des 
Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
19.06.2018 Hauptausschuss Dassow
03.07.2018 Stadtvertretung Dassow

Sachverhalt: 
Das Beitragsbuch des Wasser- und Bodenverbandes bildet die Grundlage zur Ermittlung der 
Gebühren zur Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-
Maurine. 
 
Der zu zahlende Beitrag an den Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine ist im Vergleich 
zum Vorjahr um 701,49 Euro gestiegen. 

Die Beiträge werden gemäß Satzung auf die Eigentümer umgelegt.

Der vorherige Gebührensatz, der in der 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes Stepenitz-Maurine festgesetzt worden ist, deckt den an den Wasser- und 
Bodenverband zu zahlenden Beitrag nicht.

Somit ist eine Änderung des Gebührensatzes vorzunehmen.

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt die 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über 
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes Stepenitz-Maurine.

Finanzielle Auswirkungen: 
Es ergeben sich keine finanziellen Nachteile, da sich der zu erwartenden Ertrag mit dem zu 
zahlenden Beitrag an den Wasser- und Bodenverband nahezu deckt.  

Anlagen: 
- 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine
- Gebührenkalkulation


